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Myanmar (Burma) befindet sich seit März 2011 in einem politischen Öffnungsprozess, der bereits
zu einem Umdenken der westlichen Staatengemeinschaft gegenüber dem international einst
weitgehend isolierten Land geführt hat: Die EU hat am 30. April 2012 alle Sanktionen gegen My-
anmar - mit Ausnahme des Waffenembargos –für ein Jahr ausgesetzt. Zudem nahm sie ihre bilate-
rale Entwicklungszusammenarbeit mit Myanmar wieder auf. Mit der im April 2013 bevorstehen-
den Überprüfung des Sanktionsregimes und der Diskussion um eine mögliche Aufhebung von
Sanktionen steht auch eine Bewertung von Reformschritten gegenüber anhaltenden Menschen-
rechtsverstößen an. Auch die USA trugen 2012 dem Reformkurs mit einer Lockerung eines Groß-
teils ihrer Handelsbeschränkungen Rechnung. Auf diplomatischer Ebene wurde die politische
Isolierung Myanmars ebenfalls beendet: Die EU plant die Einrichtung einer diplomatischen Ver-
tretung; die USA entsandten im Mai 2012 Derek Mitchell als Botschafter, um die vollen diploma-
tischen Beziehungen zu Myanmar wiederherzustellen.

Maßgeblich für eine Aufhebung der Sanktionen der westlichen Staatengemeinschaft ist die Fort-
setzung des Reformkurses von Präsident Thein Sein, wie er sich bisher insbesondere in der Am-
nestie politischer Gefangener manifestiert. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit
Mai 2011 über 800 politische Gefangene freigelassen worden, darunter auch die 15 Jahre unter
Hausarrest stehende Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Ihre Partei Nationale Liga für De-
mokratie wurde nach einer Änderung des Parteiengesetzes wieder zugelassen. Am 1. April 2012
errang sie bei Wahlen zur Nachbesetzung von 45 Parlamentssitzen allein 44 dieser Sitze. Dessen
ungeachtet autorisiert die aus dem Jahr 2008 stammende Verfassung das Militär, ein Viertel der
insgesamt 664 Parlamentssitze ohne Wahl zu besetzen. Verfassungsänderungen ohne Zustim-
mung der vom Militär entsandten Abgeordneten sind daher kaum möglich. Trotz der seit 2011
nominellen Aufhebung der Pressezensur bleibt auch die Meinungsfreiheit in Myanmar aufgrund
restriktiver Richtlinien für Journalisten eingeschränkt. Im Weltpresseindex von Reporter ohne
Grenzen wird Myanmar auf Platz 151 von 179 Nationen geführt. Transparency International lis-
tet das Land in seinem Korruptionsindex auf Platz 172 von 176 untersuchten Ländern. Als
Lackmustest für anhaltenden politischen und ökonomischen Reformwillen gelten der westlichen
Staatengemeinschaft freie Präsidentschaftswahlen im Jahr 2015, eine dauerhafte politische Teil-
habe zivilgesellschaftlicher Kräfte sowie die Lösung der gravierenden Minderheitenkonflikte.

Der Umgang mit den 135 ethnischen Minderheiten stellt das Land vor eine besondere Herausfor-
derung. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1948 bestehen bewaffnete Konflikte
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zwischen der Armee und Rebellentruppen. Besonders betroffen davon sind die muslimischen
Rohingyas und die christliche Minderheit der Kachin in der nördlichen Grenzregion. In diesem
Zusammenhang haben jüngst zwei humanitäre Krisen international Aufmerksamkeit auf sich
gezogen: Im Grenzgebiet zu China und Indien, im Bundesstaat Kachin, leben infolge des im Juni
2011 wiederaufgeflammten bewaffneten Konfliktes zwischen den Streitkräften Myanmars und
der Kachin Independence Organization etwa 75.000 Menschen als Binnenflüchtlinge. Die Nicht-
regierungsorganisation Human Rights Watch macht das Militär Myanmars für außergerichtliche
Tötungen, sexuelle Gewalt, Folter, Zwangsarbeit, Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten und
gezielte Angriffe auf Zivilisten in den Bundesstaaten Kachin und Shan verantwortlich. Die seit
Juni 2012 wiederholt auftretenden ethnisch-religiösen Auseinandersetzungen im westlichen
Bundesstaat Rakhine zwischen burmesischen Buddhisten und muslimischen Rohingyas haben
nach Schätzungen der Vereinten Nationen zur Vertreibung von etwa 115.000 Rohingyas geführt.
Der im Grenzgebiet zu Bangladesch lebenden, etwa 800.000 Menschen umfassenden Minderheit
wird die Staatsangehörigkeit verweigert, da die Regierung von Myanmar sie als Bengalen betrach-
tet. Einem Bericht des US-Außenministeriums zufolge sind staatenlose Minderheiten wie die
Rohingyas in besonderem Maße von Menschenhandel und Zwangsarbeit durch das Militär sowie
aufständische Milizen betroffen. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Men-
schenrechtslage in Myanmar, Tomas Ojea Quintana, forderte jüngst die Regierung zur strafrecht-
lichen Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen der Konfliktparteien auf. Präsident Thein
Sein hatte bereits 2011 in einer Regierungserklärung den Abschluss von Waffenstillstandsab-
kommen als entscheidenden Schritt in einem Aussöhnungsprozesses bezeichnet. Bis März 2013
lagen Abkommen mit etwa zehn bewaffneten ethnischen Gruppen vor.

Ob die seit 1996 bestehenden Sanktionen der westlichen Staatengemeinschaft bislang wirksam
waren, bleibt umstritten. Unbestritten ist jedoch, dass sich die Handels- und Wirtschaftsbezie-
hungen Myanmars mit asiatischen Nachbarstaaten in dieser Zeit intensivierten, insbesondere mit
China und Indien. China als dem größten Investor und politischen Garanten der Militärjunta My-
anmars werden Ambitionen zugeschrieben, das rohstoffreiche Myanmar zum strategischen Vor-
posten in Südostasien machen zu wollen – nicht zuletzt auch, um die geopolitische Position
Chinas hinsichtlich seiner Territorialansprüche im südchinesischen Meer zu stärken. Umso mehr
überraschte die Entscheidung von Präsident Thein Sein im September 2011, das von China initi-
ierte, milliardenschwere Bauprojekt eines hydroelektrischen Staudamms, des Myitsone Damms
im Nordosten Myanmars, zugunsten von Umweltverträglichkeitsprüfungen auszusetzen. Das
Bauwerk hätte zur Umsiedlung Tausender Burmesen geführt und war in der Bevölkerung um-
stritten. Angesichts der ökonomischen Abhängigkeit Myanmars von China und einem 2010 mit
den USA aufgenommenen politischen Dialog wurde dies von der westlichen Staatengemein-
schaft als ein Signal des politischen Öffnungswillens und der Einbeziehung zivilgesellschaftli-
cher Kräfte des Landes interpretiert.
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